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6. Staatenbildung.
Der Pertrag von Uerdun. Die Wirren unter den Enkeln

Karls des Großen (S. 199) hatten zum Vertrage von Verdnn
(843) geführt, durch den das große Frankenreich aufgeteilt wurde.
Der Grundgedanke der Teilung war, daß zunächst jeder der Brüder
behielt, was ihm bereits gehörte, das übrige Gebiet aber gleichmäßig
geteilt wurde. So entstanden drei gesonderte Reiche. Lothar
besaß Italien und einen oon Friesland bis Italien reichenden
Länderstreifen (Lothringen), Ludwig hauptsächlich die östlich des
Rheines gelegenen germanischen Landesteile mit den linksrheinischen
Gauen Mainz, Worms und Speier als Deutsches Reich, das
den Namen Ostfranken, Austrasieu, Ostreich noch längere Zeit bei-
behielt, bis der erstere als engere Bezeichnung an den fränkischen
Mainlanden, der letztere an der bayrischen Ostmark haften blieb,
Karl das Land westlich der Rhone, Maas und Scheide, West-
franken, dessen romanische Bevölkerung den alten Frankennamen
in Frankreich bewahrte. Jeder der drei Monarchen verwaltete
sein Reich selbständig. Lothar führte zwar die Kaiserwürde, doch
war damit keinerlei Vorherrschaft verbunden.

Die deutschen Stämme und ihre Feinde. Das deutsche
Reich war aus den vier Hauptstämmen der Ostsranken (am Main),
der Schwaben (Alamannen), der Bayern und der Sachsen zu-
sammengesetzt. Eben erst erstanden, litt es schon unter den Ver-
heernngen mächtiger Feinde. Von Norden her drangen die Nor-
mannen raubend und plündernd ins Land, von Osten her kamen
über die Elbe die Wenden und besetzten das Gebiet, das noch
heute das hannoversche Wendland heißt, während die südöstlichen
Teile des Reiches von den Ungarn heimgesucht wurden. Die
Ungarn, ein den Hunnen und Avaren verwandtes Reitervolk, sollen
sogar bis in unsere Gegend und darüber hinaus gekommen sein
und auf diesen Zügen Obernkirchen und Herford zerstört haben.
Zur gemeinsamen Abwehr dieser Feinde fehlte bereits der Einfluß
einer einheitlichen königlichen Macht, wie sie Karl der Große aus-
geübt hatte. Im Innern machten sich wieder die alten Stammes-
gegensätze mit ihren Sonderinteressen geltend. Infolgedessen erhoben
sich die großen Geschlechter allmählich zu herzoglicher Macht.


